
 

 

3. Änderung der Gebührenordnung für Parkscheinautomaten und die 

Entrichtung von Parkgebühren mittels Mobiltelefon im Gebiet der Alten 

Hansestadt Lemgo (Parkgebührenordnung) vom 18.02.2025 

 

(Hinweis: Neufassung Parkgebührenordnung am 19.12.2011, 1. Änderungssatzung am 

27.02.2014, 2. Änderungssatzung am 06.06.2017) 

 

Aufgrund des § 6a Abs. 6 und 7 des Straßenverkehrsgesetzes (StVG) in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 05. März 2003 (BGBl. I S. 310, ber. S. 919) und § 4 der 

Verordnung über Zuständigkeiten im Bereich Straßenverkehr und Güterbeförderung vom 

05. Juli 2016 über die Ermächtigung zum Erlass von Gebührenordnungen nach § 6a Abs. 

6 und 7 des Straßenverkehrsgesetzes in Verbindung mit § 38 des Gesetzes über 

Aufgaben und Befugnisse der Ordnungsbehörden des Landes Nordrhein-

Westfalen (OBG NRW) vom 13. Mai 1980 (GV. NRW S. 528/ SGV NW 2060) jeweils in der 

bei Erlass dieser Gebührenordnung geltenden Fassung wird von der Alten Hansestadt 

Lemgo als örtliche Ordnungsbehörde gemäß Beschluss des Rates der Alten Hansestadt 

Lemgo vom 17.02.2025 für das Stadtgebiet der Alten Hansestadt Lemgo folgende 

Änderung beschlossen:  

 

Artikel I 

 

In § 1 Abs. 2 erhält der Bereich I und der Bereich II folgende Fassung:    

 

Bereich I: Kurzzeitparkplätze 

  

a)  Breite Straße, Leopoldstraße, Engelbert-Kaempfer-Straße  

 

Gebühr 

Parkscheinautomat 

Gebühr Entrichtung von Parkgebühren mittels 

Mobiltelefon (Handyparken) 

15 Minuten / 0,00 EUR bis 15 Minuten 0,0 je angefangene Minute 

45 Minuten / 1,20 EUR bis 45 Minuten 2,6 Cent je angefangene Minute 

 

 Parkdauerbegrenzung auf 45 Minuten 

 

Bereich II: 

 

b) Parkplatz Neues Tor, Schützentwete  

 

Gebühr 

Parkscheinautomat 

Gebühr Entrichtung von Parkgebühren mittels 

Mobiltelefon (Handyparken) 

60 Minuten / 1,20 EUR 2 Cent je angefangene Minute 

 

Parkdauerbegrenzung auf 3 Stunden 

 

 

Der in § 1 Abs. 2 b) aufgeführte Bereich III entfällt. 

 

 

Die Bewirtschaftung aller Bereiche erfolgt werktags in der Zeit von 7:00 Uhr bis 19:00 Uhr. 

Sonn- und feiertags erfolgt keine Bewirtschaftung.  

 

Artikel II 

 

Die 3. Änderung der Parkgebührenordnung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung in 

Kraft.  

 

Alte Hansestadt Lemgo Untere Straßenverkehrsbehörde 


